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Die Abgeordneten zum Nationalrat Gatterer und Kollegen haben am 

28. März 1995 unter der Nr. 858/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Mitwirkung von Sicherheits

behörden beim Vollzug von sicherheitsbezogenen Landesgesetzen 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Nach welchen Gesichtspunkten wird landesgerichtlichen Rege
lungen, die eine Mitwirkung von Sicherheitsbehörden vorse
hen, zugestimmt? 

2. Aus welchen Gründen wurde im konkreten Fall, in dem eine 
Mitwirkung im Sicherheitsinteresse gelegen gewesen wäre, ab
gelehnt? 

3. Sehen Sie eine Möglichkeit, diese Entscheidung zu revidie
ren?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Maßgeblich ist in erster Linie die überlegung, daß die Heranzie

hung der Sicherheitsexekutive durch Bundes- und Landesgesetze 

nur im Rahmen der Sicherheitsvorsorge, außerhalb dieser jedoch 
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nur in solchen Angelegenheiten erfolgen soll, die mit ihren 

eigentlichen Sicherheitsaufgaben vergleichbar sind. Eben diese 

Auffassung hat im übrigen auch der Nationalrat ~n seiner Ent

schließung vom 16. März 1989, E 110-NR/XVII. GP, vertreten. 

Zu Frage 2: 

Die zustimmung wurde auf Ersuchen des Bundesministeriums für 

Inneres verweigert, weil die vorgesehene Mitwirkung der Bundes

polizeidirektionen als zuständige Behörden bedeuten würde, daß 

sie Kompetenzen wahrzunehmen hätten, die nicht mehr in engem 

Zusammenhang mit den den Bundespolizeibehörden gemäß Art. 15 

Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz zukommenden Überwachungs

aufgaben stehen. 

Zu Frage 3: 

seitens des Bundes besteht Bereitschaft, gemeinsam mit Vertre

tern des Landes Kärnten nach einer beide seiten zufriedenste 1-

lenden Lösung zu suchen. Den mir vorliegenden Informationen 

zufolge ist zu diesem Zweck das - in der Sache primär 

betroffene - Bundesministerium für Inneres bereits initiativ 

geworden. 
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